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4.2 Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten der Schutzstufe 2
4.2.1 Zusätzlich zu den Maßnahmen des Abschnittes 4.1 sind die nachfolgenden

Schutzmaßnahmen einzuhalten.

4.2.2 Oberflächen (Fußböden, an Arbeitsflächen angrenzende Wandflächen, Arbeits-
flächen, eingebaute Einrichtungen, Oberflächen von Arbeitsmitteln) sollen zu-
sätzlich zu den Anforderungen nach Abschnitt 4.1.1.3 auch wasserdicht und
beständig gegen Desinfektionsmittel sein. Dies gilt nicht für häusliche Bereiche.
Je nach zu erwartender Verunreinigung kann diese Forderung für Wandflächen
z. B. durch fachgerechte Anstriche mit Beschichtungsstoffen oder -systemen für
Innen der Nassabriebbeständigkeit-Klasse 2 (früher: „scheuerbeständig“) nach
DIN EN 13300 „Wasserhaltige Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme
für Wände und Decken im Innenbereich“ erfüllt werden.

4.2.3 In Arbeitsbereichen, in denen weitgehend Tätigkeiten der Schutzstufe 2 durch-
geführt werden, sind die Handwaschbecken nach Abschnitt 4.1.1.1 zusätzlich
mit Armaturen auszustatten, welche ohne Handberührungen bedienbar sind.
Dies gilt nicht für häusliche Bereiche.
Geeignet sind z. B. haushaltsübliche Einhebelmischbatterien mit verlängertem
Hebel, die mit dem Handgelenk bedienbar sind (siehe Foto), oder selbstschlie-
ßende Waschtisch-Armaturen (Druckknopf).
Auf den Vorrang der Desinfektion vor der Reinigung wird hingewiesen, siehe
Abschnitt 4.1.2.7.

Bild
Beispiel eines Händewaschplatzes (Hinweis: Auswahl zufällig; auch vergleich-
bare Desinfektionsmittelspender und Einhebelarmaturen sind geeignet).

4.2.4 Um Beschäftigte vor Verletzungen bei Tätigkeiten mit spitzen oder scharfen
medizinischen Instrumenten zu schützen, sind diese Instrumente unter Maßga-
be der folgenden Ziffern 1 bis 7 - soweit technisch möglich - durch geeignete si-
chere Arbeitsgeräte zu ersetzen, bei denen keine oder eine geringere Gefahr
von Stich- und Schnittverletzungen besteht.

1. Sichere Arbeitsgeräte sind bei folgenden Tätigkeiten bzw. in folgenden Berei-
chen mit  höherer Infektionsgefährdung oder Unfallgefahr einzusetzen:
- Behandlung und Versorgung von Patienten, die nachgewiesenermaßen

durch Erreger der Risikogruppe 3 (einschließlich 3**) oder höher infiziert sind
- Behandlung fremdgefährdender Patienten
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- Tätigkeiten im Rettungsdienst und in der Notfallaufnahme
- Tätigkeiten in Gefängniskrankenhäusern

2. Grundsätzlich sind sichere Arbeitsgeräte ergänzend zu Nr.1 bei Tätigkeiten ein-
zusetzen, bei denen Körperflüssigkeiten in infektionsrelevanter Menge übertra-
gen werden können. Zu diesen Tätigkeiten gehören insbesondere
- Blutentnahmen
- sonstige Punktionen zur Entnahme von Körperflüssigkeiten

3. Abweichend von Nr. 2 dürfen herkömmliche Arbeitsgeräte weiter eingesetzt
werden, wenn im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung, die unter Beteiligung
des Betriebsarztes zu erstellen ist, Arbeitsabläufe festgelegt werden, die das
Verletzungsrisiko minimieren bzw. ein geringes Infektionsrisiko ermittelt wird.

Das Verletzungsrisiko wird beispielsweise minimiert durch
o festgelegte Arbeitsabläufe, die auch in Notfallsituationen nicht umgangen

werden und
o Schulungen und jährliche Unterweisung der Beschäftigen und
o ein erprobtes Entsorgungssystem für verwendete Instrumente (siehe Ab-

schnitt 4.1.2.8)

Ein geringes Infektionsrisiko besteht, wenn der Infektionsstatus des Patienten
HIV und HBV und HCV negativ ist.

Das Ergebnis dieses Teils der Gefährdungsbeurteilung ist gesondert zu doku-
mentieren.

4. Die Auswahl der sicheren Arbeitsgeräte hat anwendungsbezogen zu erfolgen,
auch unter dem Gesichtspunkt der Handhabbarkeit und Akzeptanz durch die
Beschäftigten. Arbeitsabläufe sind im Hinblick auf die Verwendung sicherer Sy-
steme anzupassen.

5. Es ist sicherzustellen, dass Beschäftigte in der Lage sind, sichere Arbeitsgeräte
richtig anzuwenden. Dazu ist es notwendig über sichere Arbeitsgeräte zu infor-
mieren und die Handhabung sicherer Arbeitsgeräte zu vermitteln.

6. Die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen ist zu überprüfen.

7. Sichere Arbeitsgeräte zur Verhütung von Stich- und Schnittverletzungen dürfen
Patienten nicht gefährden.
Darüber hinaus müssen sie folgende Eigenschaften haben:
- Der Sicherheitsmechanismus ist Bestandteil des Systems und kompatibel mit

anderem Zubehör.
- Seine Aktivierung muss mit einer Hand erfolgen können.
- Seine Aktivierung muss sofort nach Gebrauch möglich sein.
- Der Sicherheitsmechanismus schließt einen erneuten Gebrauch aus.
- Das Sicherheitsprodukt erfordert keine Änderung der Anwendungstechnik.
- Der Sicherheitsmechanismus muss durch ein deutliches Signal (fühlbar oder

hörbar) gekennzeichnet sein.
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Dem Einsatz sicherer Arbeitsgeräte stehen auch Verfahren gleich, bei dem das
sichere Zurückstecken der Kanüle in die Schutzhülle mit einer Hand erfolgen
kann, z. B. Lokalanästhesie in der Zahnmedizin oder bei der Injektion von Me-
dikamenten (Pen).

4.2.5 Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten zusätzlich folgende persönliche
Schutzausrüstungen zur Verfügung zu stellen:
– Feste flüssigkeitsdichte und allergenarme Handschuhe zum Desinfizieren

und Reinigen benutzter Instrumente, Geräte und Flächen; die Handschuhe
müssen beständig gegenüber den eingesetzten Desinfektionsmitteln sein,

– flüssigkeitsdichte und allergenarme Handschuhe mit verlängertem Schaft
zum Stulpen für Reinigungsarbeiten, damit das Zurücklaufen der kontami-
nierten Reinigungsflüssigkeit unter den Handschuh verhindert wird,

– Baumwoll-Unterziehhandschuhe für Tätigkeiten mit längerer Tragezeit,
– flüssigkeitsdichte Schürzen, wenn damit zu rechnen ist, dass die Kleidung

durchnässt wird,
– flüssigkeitsdichte Fußbekleidung, wenn mit Durchnässen des Schuhwerks zu

rechnen ist,
– Augen- oder Gesichtsschutz, wenn mit Verspritzen oder Versprühen infektiö-

ser oder potenziell infektiöser Materialien oder Flüssigkeiten zu rechnen ist
und technische Maßnahmen keinen ausreichenden Schutz darstellen.

Die Beschäftigten haben die zur Verfügung gestellten persönlichen Schutzaus-
rüstungen zu benutzen.

4.2.6 Tätigkeiten mit möglichem Handkontakt zu Körperflüssigkeiten- oder -ausschei-
dungen sind z. B. Verbandswechsel, Anlage von Verweilkanülen, Blutabnah-
men, Anlage von Blasenkathetern.
Statt Baumwoll-Unterziehhandschuhen können auch Unterziehhandschuhe aus
anderen Geweben eingesetzt werden, wenn diese vergleichbar günstige Eigen-
schaften, (Saugfähigkeit, Hautverträglichkeit) aufweisen.
Siehe auch BG-Regel „Einsatz von Schutzhandschuhen“ (BGR 195) und Tech-
nische Regeln für Gefahrstoffe „Gefährdung der Haut durch Arbeiten im feuch-
ten Milieu (Feuchtarbeit)“ (TRGS 531). Neben den Normen für persönliche
Schutzausrüstungen siehe auch DIN EN 455 Teile 1 bis 3 „Medizinische Hand-
schuhe zum einmaligen Gebrauch“.

4.2.7 Der Zugang zu Arbeitsbereichen, die insgesamt der Schutzstufe 2 zugeordnet
sind, ist auf die berechtigten Personen zu beschränken.
Siehe auch Abschnitt 3.2.1.

4.3 Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten der Schutzstufe 3
4.3.1 Zusätzlich zu den Maßnahmen der Abschnitte 4.1 und 4.2 sind die nachfolgen-

den Schutzmaßnahmen einzuhalten.

4.3.2 Die Zahl der Beschäftigten, die Tätigkeiten der Schutzstufe 3 ausüben, ist auf
ein Mindestmaß zu beschränken.

4.3.3 Bereiche, in denen Tätigkeiten der Schutzstufe 3 stattfinden, sollten dem Er-
gebnis der Gefährdungsbeurteilung entsprechend durch einen Vorraum, einen
Schleusenbereich oder eine ähnliche Maßnahme von den übrigen Arbeitsberei-
chen abgetrennt werden.

4.3.4 Zusätzlich zu den übrigen persönlichen Schutzausrüstungen sind den Beschäf-
tigten im Fall der Möglichkeit einer aerogenen Übertragung von biologischen
Arbeitsstoffen der Risikogruppe 3 als Atemschutzgeräte mindestens partikelfil-




